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Zweite Ordnung zur Änderung der Zulassungsordnung für den Bachelor
studiengang „Sozialwissenschaften" an der Technischen Universität 
Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät in der Sit
zung am 01.03.2023 beschlossene und vom Präsidium der Technischen Univer
sität in der Sitzung vom 12.04.2023 genehmigte Zweite Ordnung zur Änderung 
der Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang „Sozialwissenschaften" 
der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät der Technischen Universität Braunschweig 
hochschulöffentlich bekannt gemacht. 

Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
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Zweite Änderung der Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften an der 
Technischen Universität Braunschweig, carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

1. In der Überschrift wird die Bezeichnung „Integrierte Sozialwissenschaften" ersetzt durch die

Beze ich nu ng „Sozia lwisse nschafte n"

2. § 1 Absatz 1 enthält folgende Fassung:

(1) Diese Ordnung regelt ergänzend zur Allgemeinen Zugangs- und Zulassungsordnung für

grundständige Studiengänge der Technischen Universität Braunschweig (Allg. ZO), Bek. vom

02.07.2019 (Verkündungsblatt Nr. 1258), die Zulassung zum Bachelorstudiengang·

Sozialwissenschaften."

3. § 1 Absatz 2 enthält folgende Fassung:

(2) Die Zulassung zum Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften erfolgt jeweils zum Sommer

und Wintersemester.

4. § 2 Satz 2 enthält folgende Fassung:

Die Auswahl ist gern.§ 3 Abs. 2 - 5 Allg. ZO im einstufigen Verfahren zu treffen.

II 

Die Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Technischen Universität 

Braunschweig am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


